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Preis für die despallene Zeile 10 Ps-

für außerhalb des Landgerichtsbezirkss Das

Wohnende 15 Pf.

Bedingt die Aufnahme eines Jnserats
den Druck einer Beilage-, so erhöhen, sich

die Kosten desselben um 3 Mart.
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« y-Nr. 715. Verordnung, .

betrejfend die Wahlen mm Reichstag
.. Mir Yliilljelnn non Gottes Gnaden deutscher
-- gaffen geänig non Wrenfjen arm. _
verordnen auf Grund der Vorschrift im § 14

-: m wahlgefeigm' vom 31. Mai 1869, im
Yimnen deg- Ykeiaje, wag folgt:

- Die Mahlen an Reichstag sind am 122
sei-Januar 1912 vorzunehmen

 
» Urkundlich unter Unserer Yöntjkteigew

—Tbandigen Unterschrift nnd beigedrnklttem
: isaiferliajen gamma.

s,..-,Gegeben Wrtmbenmn den 8.
L'.‘s>S.) gez. Wilhelm.

« gez. von geklemmt“ Youmeg

Oel-s, den 20. Dezember 1911.
Vor-stehende Verordnung wird hiermit veröffentlicht

·J«Nach meiner Kreisblattversiigung Vom 5. Dezember L.
;»»Js. (Seite 235;) waren die Vählerlisten vom 14. Dezember

“D. Js. ab acht Tage lang, also. bis« einschließlich zum 21..
Dezember --anszulegen. Die gegen die Richtigkeit erhoben-In
Einwendungen sind, soweit sie nicht« Von den Ortsbehörden
xsofort für begründet erachtet werden und hiernach ohne
.--Weiteres diefBerichtignng oder Ergänzung der Liste erfolgen
ann,» an mich mit entsprechendem Bericht zur Entscheidung
'n llrjeichenz in den Städten ist der Magistrat zur Ent-

zunjg zuständing Falle der Herikhtignng der
h Lilie sind die«Gründe der Streichung oder Nach-
ji«-g m Rande der List-e nnter Angabe des Datums

sexxmerkem Belagssxücke sind »dem Hauptexemplar
. eizuheften - ' -

syewe gleicijlautende (bezw. gleichmäßig berichtigte)
remplare der Mäulerliste sind am 22. Tage nach
irBegsinn derAuslegung derselben, also am 4. galt-1mal?

vl12sp,- unter Unterschrift des Gemeindevorstandes (Guts-
’ lHer-R fsasznsrljltesjen, und zwar

Dezember 1911.
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hthåltld « - .
·« -- ,,legchlossen.

; Seite 202sgnxtheremplar (welches die Qrtsbehördf Izu-I «
— « »sich-end

-«"-.bd " 

amtlicher Theil
A. Hebanntmachungen des Wäniglirlien gandrathm

b. dahszwekte Exemplar Welches der Wahloorsteher
er ä t ;

,,Abgeschlossen mit der amtlichen Bescheinigung,
daß das gegenwärtige Exemplar mit dem Hauptexeni-
plar der Wählerliste völlig übereinstimmt.

(Ort), den 4. Januar 1912.
Der Gemeindevorstand (Gutsoorsteher).

(Siegel.) (Unterschrist.)«

Ylactjdem ans diese Messe die Mahl-erlitten
abgeschlossen man, ist jede spätere Aufnahme
von Wählern in die Erst-ten Unter-sagt

. Mindestens acht Gage vor dem Wahltermine (also
spätestens am 4. Januar 1912) ist

die Abgrenzung des Wahlbezirks,
der Name des Wahloorstehers und seines Stelluertreters,
Lokal, Tag und Stunde der Wahl

in jedem Orte in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Von den Ortsbehörden ist hierüber die auf dem Titelblatt
der Wählerlisten vorgedrnckte Beseheinigung abzugeben (,,daß
die Vorliegende Wählerliste nach oorgängiger ortsüblicher
Bekanntmachnng u. s. w.). Auf dem zweiten, dein Wahl-
oorsteher zuzustellenden Exemplare ist statt der Worte-: »die
Vorliegende Wählerliste« zu schreiben: »das Hauptexemplar
der vorliegenden Wählerliste«.

3m 6. Januar 1912 sind demnächst die zweiten
Exemplare der Wählerlisten den Wahloorstehern zu über--
senden; die Hauptexemplare haben die Ortsbehörden sorg-
fältig saufzubewahren

am Mahlljnndlnng beginnt Vormittags um:
‘10 gllhr und wird um 7 Uhr Nachmittags geschlossen

Die Kreise Oels und Groß-Wartenberg bilden einen
Wahlkreis und wählen risse-n Abgeordneten

Die Herren Wahlvorsteher, welchen diese Kreisblatt-
Bekanntmachnng von den Ortsbehörden zur Kenntnißnahme
vorzulegen ist« erhalten noch besondere Instruktion

Das Masjlreglemrntt vom BR. Mai 1870 hindurch
die Bekanntmachung ooni-2"8. AprilJlsJOzJ Oliejchsgesetzblatt -

, ge Aendernngen erfuhren. chh bringe nach- - «
9, 11, 13, .15, 19 der Bekauntmachnng zum
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- Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr Vormittags
Jan»wir um 7Uhr Nachmittlalgs geschlossen (§ 17).

chi an welchem derWahlvorstand Plcitz nimmt,
spites en, daß er von allen Seiten ugängglich ist.

- iesen Tisch wird ein verdecktes Gefä's; (Wahlnrne)
_ HLHmemlegen der Stimm ettel gsstellt Vor dem Be-
innederAbstimmunnsghat si der ahlvorstand davon zu

«berzeugem daß die ahlurne leer ist.
. Die Stimmzettel müssen von weißem Papier und

blieer mit keinem Kennzeichen versehen sein (§ 10 Abf. 2
Yes Geseeåesszsie sollen 9 zu 12 Dem groß und von mittel-

chreibpapteit sein und sind von dem Wähler in
einen.mit itmtlichem Stempel versehenen Umschlage, der
'onIt- sein Kennzeichen haben darf, abzugeben Die Umschläge
sollen12zU 15. cm groß und aus undurchsichti em Papier
hergestellt sein; sie sind in der erforderlichen Zahl bereit-
znhafen

» iist entweder durch Bereitstellung eines oder
mehrerer Nebenräume, die nur durch das Wahllokal betret-

"I bar und unmittelbar mit ihm verbunden sind oder durch
‑é Verrichtungen an einem oder mehreren von dem Vorstands-

sehegetrennten Nebentischen Vorsorge dafür zu treffen,
" »der-. Wiihler seinen Stimmzettel unbeobachtet in den

Is lagnglu legen vermag.
. bdruck des Wahlgesetzes und des Reglements ist

mWahllokalauszulegen
1.

..· Wahrendder Wahlhandlung dürfen in dem Wahllokale
»wederBerathungen stattfinden noch Ansprachen gehalten noch
·Bescihlüsse gefaßt noch Stimmzettel aufgelegt oder vertheilt
vxwer en

Ausgenommen hiervon sind die Berathungen und Be-
ehlüzsse des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des

h - christs bedingt sind.· .
"cf . . § 15. .

« DerWahler,· welcher seine Stimme abgeben will, nimmt
einer durchden WahlvorftandIn der Nähe des Zuganges

U dem Nebenraum oder Nebentische (§ 11 Abs 4) auf-
_ ‚'enben Person einen abgestempelten Umschlag an sich.
Q egiebff sich· sodann in denNebenraum oder an den
N » ntisch Im) er seinen Stimmzettel unbeobachtet in den

·"s·c«hlagsp ICH, tritt an den Vorstandstisch, nennt seinen
Ibmi‘e auf Erfordern seine Wohnung und übergiebt,
dP llfhrer den Namen in der Wählerliste

lag mit dem Stimmzettel dem
e .j·1j··2), derihn sofort

 

  

  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

   

   

   

  

   

 

 

  

eånem nnjt einem Kennzeichen
f at»der Wahlvorstcher

 

 ebentiseh (Abs. 1)

 

   

  

» person mitnehmen (§ 15 Abs. 2 des Reglements).
· « Benutzung des Jsolirraumes zur Einlegung seines

dem-ubgestempeltencvlf ··

cher Wähler, welche . 

247 ·

Umschlag oder welche in einem mit einem Kennzeichen
versehenen Umschlag übergeben worden sind;

2. Stimmzettel, welche nicht· von weißem Papier sind;
3. Stimmzettel, welche mit einem Kennzeichen versehen sind;
4. Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen

enthalten;
5. Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten

’ nicht unzweifelhaft zu erkennen ist;
'6. Stimmzettel, welche auf eine nicht wählbare Person

auten;
7. Stimmzettel, welche eine Verwahrung oder einen Vor-

behalt gegenüber dem Gewählten enthalten.
Mehrere in einem Umschlag enthaltene gleichlautende

Stimmzettel gelten als eine Stimme; in einem mschlag«
enthaltene, auf verschiedene Personen lautende Stimmzettel

» sind ungültig.
Zu dem Wahlreglement bemerke ich Folgendes: .
1.Zu beachten ist die Vorschrift im § 13 Abs 1, nach

welcher während der Wahlhandlung in dem Wahllokale
Stimmzettel nicht aufgelegt oder vertheilt werden dürfen.

Il. Jch weise noch besonders auf die Vorschriften hin,
welche die Abgabe der Stimmzettel in einem mit amtlichem
Stempel versehenen Wahlzettelumschlage, der sonst kein
Kennzeichen tragen darf, und dieerEinlegung der Stimmzettel
in die Umschläge durch die Wähler in Nebenräumen des
Wahllokals oder an Nebentischen im Wahllokal betreffen,
an welchen die Wähler durch geeignete Vorrichtungen von
der Beobachtung ihrer Stimmabgabe durch dritte Personen
geschützt sind.

Für die rechtzeitige und ordnungsmäßige B ereitstellung
der Nebenräume und, wo solche sich bei den Wahllokalen
nicht befinden, der sonstigen Jsolirvorrichtungen haben
die Gemeinden (Gutsbezirke) zu sorgen (ä 16 des Wahl-
gesetzess Beide Einrichtungen müssen so beschafer sein,
daß sie nur vom Wahllokal aus erreichbar sind, die Wähler
bei der Einlegung der Stimmzettel in die Umschläge vor
der Beobachtung durch dritte Personen mit Zuverlässigkeit
schützen und andererseits gleichwohl dem Wahloorsteher die
Möglichkeit gewähren, etwaigem mißbräuchlichem Verweilen
in dem Jsolirraume zur Wahrung der Rechte der übrigen-
Wähler und im Jnteresse des schnellen und ungestörten
Verlaufs der Wahlhandlung nachs 15 Absatz 4 des Re-
glements wirksam entgegenzutreten JNähere Anleitungen über
die Einrichtung lassen sich nicht geben; sie ist je nach den

« Umständen so einfach und zweckmäßig als möglich zu ge-
stalten Jn den Jsolirraum dürfen nur Wähler-, welche
durch körperliche Gebrechen behindert sind, ihren Stimmzettel «
mit eigner Hand in den Umschlag zu legen, eine Vertrauens- Ä

Von der--
Stimm- j,

.....

· zettels In den Umschlag darf niemand entbunden werden.
UeberdieForm und Einrichtung der Wahlurnen ent- «

hält das Reglenient keine Vorschriften;. nach den in einer
Resolution ausgesprochenen Wünschen des Reichstags werden «
als Wahlurnen nach» Möglichkeit nur Gefäße
sein, bei denen die Mooglichkeit eines willkürlichenzAufeinander-
·»,schichtens der Wahlthuverts nicht vorliegt und welche es

· gestatten, die Umschläge mit den Stimmzetteln durch einen
Spalt im Deckel des Wahlgefäßes einzuwersen und den

"ßes bis zum Schluß der Wahlhandlung ge-·
« Die Beschaffung der Wahlurnen liegt

 

   G tsbezietemob.

 

zu verwenden · · ‚
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gezogene Wähler, bei denen die Möglichkeit besteht, daß sie
auch anderwärts in die Wählerliste eingetragen sind, in ge-
eigneter Weise darauf aufmerksam zu machen, daß jedermann
zur Vermeidung der gesetzlichen Strafe nur in einem
Wahlbezirke wählen darf.

Nr. 716. Oel’s, den 20. Dezember 1911.
Der praktische Thierarzt Schrnidt in Bernstadt hat

bisher zur Hülfeleistung bei der Bekämpfung der Pia-til- und
Klauenseuche in den Amtsbezirken des Bernstädter Kreis-
theils die Geschäfte des Königlichen Kreisthierarztes wahr-
genommen (cfr. Kreisblatt 1911 Seite 153). Nachdem die
Ausbreitung der Seuche jetzt zurückgegangen ist (sie herrscht
zur Zeit noch in Alt-Ellguth, Cunersdorf, Buchwnld, Netsche
und Nauke), hört mit Ende Dezember cr. diese Vertretung
auf; der Königliche Kreisthierarzt wird vom 1. Januar 1912
ab also die Feststellung 2e. der Seuche wieder allein vor-
nehmen. Die betheiligten Ortsbehörden haben dies orts-
üblich bekanntzumachen.

"m 717. Oels, den 20. Dezember 1911.
getränkt xteiaistagswahk

Für den 16. Wahlbezirk wird in Abänderung der Be-
kanntmachung vorn 11. November d. Js. (Kreisblatt S. 224)
die evangelische Schule in Alt-Ellguth (nicht das Dominium

 -Nieder-Alt-Ellguth) als Wahllokal bestimmt.

Nr. 718. Oels, den 21. Dezember 1911.
Durch das Gutachten des beamteten Tierarztes ist die

sz Maul- und Klanenseuche unter den Viehbeftänden der Do-
minien Ober- und Nieder-Alt-El!guth, des Dominiums
Netsche und des Freistellenbesitzers Robert Heinze in Buch-
wald ausgebrochen

Sperrbezirk: Die Dominien Ober- und Ruder-Alt-
«-Ellguth, der zum Dominium Netsche gehörige Herrenhof

"T.»Z.-«z’szund die Gehöfte des Mühlenbesitzers Gottlieb Heinrich, des
- Stellenbesitzeis Robert Stolper l). und des Paul Scholz in

_ --Buchwald.
ś Beobachtungsgebiet: Gemeinde Pontwitz mit Aus-
schluß der Strauß schen Besitznng, Gut Pontwitz mit Ans-

 sschluß von Jonas und Groß-Vorwerk; Gemeinde Alt-Ellguth,
« Gut Eichenhof, die zur Gemeinde Ostrowine gehörige Kolonie

" ' f? Wilhelmsort und der zum Dominium Netsche gehörige Haupt-
Thos-

Für den Sperrbezirk bezw. für das Beobachtungsgebiet
2Egelten die in meiner Kreisblattverfügung vom 30. August
"1911 auf Seite 164J165 abgedruckten Sperrmaßregeln. Sie
Iwerden aufgehoben werden, sobald die Gefahr der Weiter-

erbreitung der Seuche beseitigf.,ist. -
Nach dem Erlöschen der Maul- und Klauenseuche ist

« seit dem 16. d. Mts. die über die Gemeinde Wabnitz, seit
dem 19. d. Nits. die über die Gemeinde Loischwitz, seit dem
15. d. Mts. die über die Kolonie Klein-Bruscl)witz verhängte
Sperre aufgehoben worden.

Dem Beobachtungsgebiet ist nach dein Erlöschen der
Seuche das Gehöft des Stellenbesitzers Hugo Bierbaumin

;«.Netsche und das zu Nieder-Alt-Ellguth gehörige Neuvdrwer
Zszugewiesen worden. "
i; Tier Königliche Yandratlp

Graf Ko spoth.

  

. Oelss den 21. Dezmsb
_ Die Maul-z und Klauenseuche ist in « «

Kreis- Trebnitz,: sestgestellzt..sz worden« dagegen i-
Döxknberg KreisspoNainslauks.I;jef"r»loschen.ss « "-

.\ »

 

Nr. 720. Berlin, den 16. Dezember 191.1.
gekanntmamung.

Mit Bezug auf die Allerhöchste Verordnung vom
11. Dezember d. Js., durch welche die beiden Häuser des
Landtages der Nionarchie auf den 15. Januar 1912 in die
Haupt- und Residenzstadt Berlin zusaminengerufen worden
sind, mache ich hierdurch bekannt, daß die besondere Be-
nachrichtigung über den Ort und die Zeit der Eröffnungs-
sitzung in dem Bureau des Herrenhauses. hier, Leipziger-
straße Nr. 3 und in dem Bureau des Hauses der Ab-
geordneten, hier, PrinzsAlbrechvStraße Nr. 5/6 am 14. Ja-
nuar 1912 in den Stunden von 9 Uhr früh bis 1 Uhr
nachmittags und am 15. Januar 1912 in den Morgen-
stunden von 9 Uhr früh ab offen liegen wird.
« Jn diesen Bureaus werden auch die Legitimationskarten
zu der Eröffnungssitzung ausgegeben und alle sonst erforder-
lichen Mitteilungen in bezug auf diese gemacht werben.

Der Minister des flattern.
von Dallwitz.

Nr. 721. Oels, den 20. Dezember 1911.

getrijft Meldung von Alt-fällen in gewerb-
lichen Betrieben an den Gewerbeaufsichts-

brannten.
Mit Bezug auf meine Rundverfügung vom 15. Juni

er: — L. 6552 —- und die früheren Kreisblattverfügungen
weise ich die Polizeibehörden des Kreises hierdurch erneut
an, Unfälle mit tötlichem Ausgange oder schwerere, Aufsehen
erregende Unfälle dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten,
Königlichen Gewerbeinspektor hierselbst -—— Ohlauerstraße 9 —-
sofort telegraphisch oder telephonisch (Fernsprecher Nr.
228) zu melden.

» Jn allen Fällen erwarte ich — wie bisher — — besondere
Anzeige. X

Auch die Verpflichtung zur Anzeigeerstattung an die
Königliche Staatsanwaltschaft wird durch die vorerwähnten
Anzeigen nicht aufgehoben.

Nr. 722. Oels, den 18. Dezember 1911.
« Jm Jahre: 191.2 werden im Kreise Oels folgende

Haustollekten eingesammelt: .
1. Evangelifrhe Anstalt-m

a. Diözese Oels

Monats Januar: Schlesischer Provinzialverein für Innere
Mission, Liegmtz-

Monat Februar: Evangelischer Pflegeverein ,,Bethesda«,
Breslau, » « ·

«»Monat März: Lehmgrubener f DiakonissenT - Mutterhaus,p
Breslau, ._ « _ s ' — .

Monat April: Epsang.-luth. Diakonissenanstalt ,,Bethanien«,
Bresl’au, ,

Monat Mai: a) Provinzialsynode, Breslau,
b) Evangel. Diakonissen-Krankenanstalt, Posen,

Vionat Juni: Evangelischer kirchlicher Hilssvereiii, Breslau,
Monat Juli: SchlesifcherHerbergsverbandsx Liegnsitz,«
Pionat August: Berliner Btissionsgesellschast, Berlin,

kowitz, «
onat Oktober:

Monat September:-Kinderheilherberge #959539991111“, Goczaksz

      kixchenrntss Berti »



  

  
   

  
  

   
    

   

  

  

  
   
  

  
     

     

       

     
     

  

      
  

·-sz · " b. Diözese Bernsta dt.
Monat Januar: Evang.-luth. Diakonissenanstalt »Bethanien«,

231351011,
Monat FebruaLr: Schlesifcher Provinzialverein für Jnnere

. sMissizon, Liegnitz,-
Monczg März: Lehmgrubener Diakonissen - Mutterhaus,

reslau
Monat April: Diakonissen - Mutterhaus - -»Bethanien«,-

« Kreuzburg «
Monat Mai: Provinzialsynode, Breslau,

·MonatJuni: a)Evangelischer Pflegeverein »Bethesda«,Breslau,
b) Schlesisches Krüppelheim, Rothenburg,

.Monat Juli: Schlesischer Herbergsverband, Liegnitz, r
,Monat August: Kinderheilherberge »Bethesda, « Goczalkowitz,
i Monat September: Diakonissenstationen, Bernstadt,
«Monat Oktober: Qberkirchenrat, Berlin,
Monat November: a) Waisenhaus, Bunzlau,

ś b) 515UQnQ. Diakonissen- Krankenanstalt,
.-- 0 e ‘
vMonat Dezember Berliner Missionsg sellschaft,Berlin-?
« 2.--·Yatl1alifrhe gln alten,
Monat Juli: Mutterhaus der Grauen Schwestern von der

« heiligen Elisabeth, Breslau,
i—--Monat August Kloster zum guten Hirten, Katteiii bei

  

  »Konvent der Elisabethinerinnen, Breslaukf
OhneBZeiltbestmimungOrden der Barmherzigen 23rüDer,

res an

Nr i23 3„f“‚f
Zur3111111111ander Briefe nnd Engel-innere w.

ant- 3riegageiten.
Jn den urkundlichen Beiträagen und Forschungen zur

Geschichte des preußischen Heeres, herausgegeben vom Großen
; Generalstabe sind«über die Schlachten von Jobositz und Prag,
·"also aus den Jahren 1706 und 57, achtzehnBriefe preußischer
Soldaten abgedrsp.uckt Sie stammmen aus dem Fürstlich
Stolbergschen Hausarchio in Wernigerode und sind für den
regierenden Grafen Christian Ernst Cgestorben 1771) einem

. trenenAnhänger Friedrichs des Großen, gesammelt worden.
Der Generalstab hat den Briefen eine kritische Würdigung

beigegeben: Von Kantonspflichtigen und Kapitalanten, also
» keinen gewordenen Aüslåndern, sondern preußischen Landes-
"« kindern geschrieben, gäbeif 111e mit ihrem vielseitigen Jnhalt

so « " -,Frenndschaft Peimat und
« « r BriHefschreier falle in

  
 

  

  

    
    
    
    
    
    
    
      
    
     

  

     

   
   

    
    
     

 

   

 

  

 

  
   

   

  

  

's» sei, als ob sie
j·«t«Zeit den Beruf

spchxj

  

es das Uiivergeßlichfte fein,w

· 11“”: Den
dasGefühl der· «

1Qe Mittheilungen ; 
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Hat dies Urtheil nicht eine überaus wichtige, über den  

Wenn jenen«vorliegenden Fall hinausgehende Bedeutung?

 

an Zahl so geringen, glücklich erhaltenen Brieer aus dem-«
Siebenjährigen Kriege ein solcher Wert zuerkannt wird, sind
wir vor die Frage gestellt, ob die Sammlung von Brieer
dieser Art nicht auch für unsere Zeit geboten ist, damit sie,
nicht allmählich spurlos verschwinden, da es sich um ein
äußerst vergängliches, dem gewöhnlichen Auge nichts Be-
sonderes bietendes Material handelt. Es wird sich heute
im wesentlichen nur noch um die Briefe aus der Zeit Wilhelms i
handeln, wenn auch zu hoffen ist« daß sich noch manches
aus den früheren Perioden finden wird. Was würden aber «·
diese Nachrichten. zumal aus dem Einigungckriege von 187()«
nnd .1871 zu künden haben? — und zwar nicht nur die
Briefe aus dem Felde, sondern auch aus der Heimat;
Briefe also. welche Mann und Frau, Kinder und Eltern, -
Freunde und Verwandte, Vorgesetzte uud Untergebene, Freund

die

und Feind gewechselt haben, sowie ferner die Tagebücher
in denen die ganz Einsamen oder Wortkargen ihre Gedanken«
und Eindrücke9 bei den ungeheuren Erlebnissen ohne jeden
Gedanken an Veröffentlichung ausgesprochen haben? Weiß
denn heute trotz des überreich scheinenden Quellenmaterials
an Zeitungsberichten, Briefabdrückeu, Kriegserinnerungen und
Denkwürdigkeiten irgendwer genau zu sagen, was alles unser
Volk damals erfüllt und am tiefsten bewegt hat? Waren
wir damals kriegerisch gesinnt oder friedlich? Heroisch und
opferbereit bis zur Hingabe unseres Lebens oder kleinherzig?
Stark im Vertrauen auf die Vorsehung und die einige
Gerechtigkeit, welche dem hilft, der seine ganze Pflicht 1111?
Waren wir haßerfüllt gegen unseren Feind, wie dieser es damals
glaubte und wie es die
von uns glauben?
die Antwort heute sehr verschieden ausfallen, allein die Beweise
dafür hat niemand, und
innersteii Gedanken 1111D Gefühle der Gesamtheit des Volkes
enthalten, könnten sie liefern. Carlyle spricht den Satz aus,
daß »die Geschichte so weniges kennt, was nicht ebensogut
hätte unbekannt bleiben können; “ nun, der Geschichtsschreiber
Friedrichs des Großen würde jene achtzehn Briefe in
Wernigerode zu nicht dieser Maknlatur gerechnet haben.

llen, die den Krieg 18m70/71 miterleben durften, wird

deutlich erkennbaren Notwendigkeiten und Zielen-. Wie sich
das Volk unter erhöhten Pulsschlägen damals spontan ver-·
traulich geäußert hat, das muß das Tiefste und Beste unserer
Volksseele gewesen sein, weil es so unter gewaltigem Ernste

- _:.-11115Qei-p1:019911 wurde,· während die Herzen heiß schlugen, alle-(

  , ‚61:1 ·»,,is«se viel stärker aufgenommen wurden und das Gefühls-
lebei in unserem sonst nicht gerade leicht beweglichenVolke

erechnenden Verstand ganz überwog
Temperament und harte Berufsarbeit für gewöhnlich ganz
zurückgedrängte Mittheilungsluft und Miitheilungsfähigteir
plötzlich frei wird und nun uiigeheiiimt zum· Ausdruck toinnn, :
.wo plötzlich andere und heißer-e Sorgen ein Volt ergriffen
«.-.»-.haben als Die Sorge und Bitte um das tägliche 23101, dass-
schreibt ein Volk seine Annalen So wenig es sich hier um
eiiieLobrede auf den Krieg handelt, für den es in Deutsch-

. o rfe Heransforpeiung keinen Boden gibt, so

Ruck vorwärts

Franzosen auch heutnoch Vielfach(
Auf solche und andere Fragen würde

nur jene Dokuniente, welche die-

ie stark und konzentriert damals .
_ Die Stimmung unseres Volkes war —- die ganze Volksmasse
durchdrungen von der furchtbaren Gefahr und den jederman»

Wo diedurchs·

Jgnz daßein inannhaftestreues 23011iii solcher



 

  

es ohne Fehrbellin kein Roßbach und Lenthen gegeben
hätte, ohne diese keine Befreiungskriege, kein Wörth, Gravelotte
und Sedan. f" » · ‚

Liegt somit in den« Brieer und Tagebüchern aus Kriegs-
zeiten ein großer Schatz, so soll dringend gemahnt werden,
diesen schleunigst zu ‚beben. Jhrer Natur nach sind diese
Dinge täglich und stündlich so gefährdet! Die Mitlebenden
von damals werden nach den eigenen Erfahrungen ahnen,

"wie viel schon verloren sein mag. Breite Schichten des
Volkes werden indes noch vieles bewahrt haben. Was so
erhalten blieb, muß an bestimmten Stellen gesammelt werben.
Daß jeder einzelne das Seinedazu tun würde, dessen ver-
trauen wir unserem Volke.

Eine so weitschichtige und tiefgehende Sache kann freilich
gar nicht anders als durch Mitwirkung der Behörden gemacht
werden-· ·Wenn die Zentralstellen in allen Bundesstaaten
den Gedanken bis-« in die Schulzenämter, Bürgermeistereien
die Schul- und Psarrhäuser, in die Kriegervereine, die Schützen-,
Turn-, Gesang-, Arbeiter- und zahllosen anderen Vereine
tragen, so wird sich alles und selbst ohne irgendwie erhebliche
Kosten machen lassen. Denn an opferwilliger Hilfe und
Begeisterung für eine als gut erkannte Sache wird es bei
uns nirgends fehlen. Alles, was nicht schon in Familien-
archivengesichert lagert, muß in den heimischen EssrovinzenL "
an amtlicher Stelle gesammelt werden. Ohne Zweifel werden
Viele Familien die Krieg-sbriefe, die sie als wertvollen Familien-
besitz hegen, nicht fortgehen mögen: nun so bereitwilliger
werden sie beglaubigte Abschrift-en liefern, die vollauf genügen.
Dringend muß diese Sache unseren Mitbürgern und
Behördenans Herz gelegt werden, Keine Zeit ist zirverlierenx

Es mutet fast wunderlich an, daß diese Sammlang in
deutschen-Landen nicht schon gemacht ist« Arbeitet denn
unser Volk wirklich so schwer an den täglichen Aufgaben des
Berufs, daß dieser Gedanke so fernab liegt, zumal in einer
Zeit, in der sonst näher alles gesammelt und viefach über
den materiellen ideellen Wert hinaus mit Geld aufgewogen
wird, und inder ferner die (s)"eschicl)tsforscher mehr als jemals
in Archiv- nnd Quellenstndien aufgeben? Denn neu ist der
Gedanke ja nicht, wie schon jener Graf Stolberg zeigt, der
die Frideriziauischen Soldatenbriefe sammelte, wie auch schon
der Generalstabder Armee die Feldzugsbriefe vou der- ost-
asiatischen Expeditiou nnd dem südwcstasrikanischen Kriege
unter Zusicherung ihrer Lsxieheimhaltung innerhalb dreißig
Jahren eingesannnelt hat. Ju Frankreich hat man gleichfalls
solche Dinge gesammelt, doch ist dort, wo alles der Initiative
privee mit Liebhaber- oder Partei-Gesichtspunkten überlassen
blieb, soweit zu hören ist, nichts llmfassendes herausgekommen
Nun hat es sich wohlverstanden in all diesen hier ausgeführten
Fällen immer nur um Briefe aus dem Felde gehandelt, nicht 
auch um die Briese ans und innerhalb der Heimat-; während
eines Krieges, welcher das Zeitbild für den Geschichtsforscher
und Völkerpshchologen erst vollständig geben können. Nach
diesem Gesichtspunkt ist bisher nur in Dänemark verfahren
warben. . Dort hat Professor Larsen Kriegsbriefe und Tage-
bücher aller Stämxs aus dem Kriegsjahre 1864 gesammelt

L und die Ergebnisse in einem höchst lesenswerthen Buche
veröffentlicht, das auch deutsch vorliegt lKarl Larsen, Ein

, modernes Volk im Krieg. Deutsch von Prof. R. v. Fischer
 Benzon, Kiel, Lipssius und Tischer, 1907). Diese Ergebnisse
sind so schön und reich, gegen ein so umfassendessxkvielfachkjJ
u . "lb' von derixStimmftlmg eines«

eb nb »auch hau

szu erstatten. - . » . »
- Zur Berichtigungder Stesnunrollenj bemerke ich folgende-Hi «
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deutsche Leser davon-ergriffen fühlen wird. Die damit ans
Licht gekommenen neuen Gedanken geben eben den Beweis,
daß die bißherigen Quellen keineswegs ausreichen, diese
Briefe aus Feld und Heimat vielmehr ein festeres, individuell
unendlich reicheres Bild zeigen. Diese wichtigen ErFebnisse
haben den hochverdieuten Mann dahin geführt, durch Vor-
träge und die deutsche Ausgabe seines Buches das deutsche
Volk zu einer ähnlichen Sammlung anzuregen.

Wenn die Briefe und Tagebücher unsres Volkes aus
Kriegszeiten gesammelt sein werden, wird es nur nötig fein,
‚ein Verzeichniß derleingegangenen Stücke zu gegebener Zeit
zu veröffentlichen, damit übersehen werden kann, wie sich das
Slliaterial vertheilt und wo es für die spätere Erforschung
bereit liegt.

Es ist eine schöne große Sache, die auch das gesunde
Empfinden im Volke stärken kann.

Berlin.
von Ubisch, Geh. Regierungsrat

" Oels, den 13. Dezember 191.1.
Die Orts-behörden veranlasse ich im Aufträge des Herrn

Ministers der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten für
die weiteste Verbreitung des vorstehenden Aufrufs in ihren
Bezirken zusorgen "

Jnsbesondere richte ich an die Herren Geistlichen nnd
Lehrer die Bitte, in geeigneter Weise auf die Besitzer von
Briefeu und Tagebüchern aus Kriegszeiten zur Abgabe dieser
Schriftücke an miclsxeinzuwirken. Auf Wunsch der Eigentüm-
tümer bin ich bereit, von den Brieer beglaubigte Abschriften
fertigen zu lassen und diese oder deren Originale zurückzugeben

Nr. 2:) Oels, den 5. Dezember 1911..C
l

Zur ääehrntisrnngn-gtiummrolle.
Mit Bezug auf die Bestimmungen des Reichsgesetzes

vom 2. Mai 1874 und des § 25 der Wehrordnung vom
22. November 1888 sordere ich die Magistrate, die Herren
Gutsvorsteher und die Gemeindevorstände des Kreises auf,’
die dieser Nummer des Kreisblattes beigefügte Bekanntmaehung,
betreffend der Meldung der Militärpflichtigen zur Stamm-
rolle, auf ortsübliche Weise zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen. Die besondere Beilage kann auch als illushang
verwendet werden.

Bis zum 8. Februar 1912 haben die Magistrate, Herren
Guts- und Gemeindevorsteher durch eine Revision von Haus

giesrijft die Zumeldnnnber Militijrpflichtigen

zu Haus sich zu überzeugen, daß alle erforderlichen Mel-wagen j, «

.zur Stammrolle erfolgt sind und mir über die ermittelten
Zuwiderhandlungen beftinirittbiä 1') Februar 1912 Anzeige

Die Vervollständigung Iflder Stamnirollen . tann, soweit
dies noch nicht geschehen ist, "gelegentlich der vom 15. Januar
1912 ab stattfindenden Meldungen der Militärpflichtigen
aus den von diesen vorzulegeudeu Losungsscheinen vor-z  J«
genommen werden. » Zu weiter nothwendig werdertdensVew s
vollständigungen stelle ich. die ihrer-. geführtenualpbabetifc'ben
Listen zur Enfichtnahme in me

fügxungsssz » - ; .« Gelegentlich peggmmn ucn‘mt‘bifin ”auf

1912 werdåifchs dieStuimxl Q? WEIM ihr-es Wiss-s
re .« z

  ineni; Bei-reine für _ die nächste
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Berlin, den 14. November 1911.

fickunnimadmng.
Die Zinsscheine Reihe lll Nr 1 bis 20 zu den Schuld-

verschreibungen der 31/2 prozentigen deutschen Reichsanleihe
von 1892,1893 über die Zinsen für die zehn Jahre vom 1. Ja-
nuar 1912 bis 31. Dezember 1921 nebst den Erneuerungs-
scheinen für die folgende Reihe werden vom 1. Dezember
d. Js ab ausgereicht nnd zwar

durch die Königlich Preußische Kontrolle der Staats-
papiere in Berlin SW 68, Oranienstraße92/94,

durch die Königliche Seehandlung (Prenßische Staats-
bunt) in Berlin W. 56, Markgrafenftraße 468,

durch die Preußische Zentralgenossenschaftskasse iii
Berlin C. 2, am Zeugljause 2,

durch alle Reichsbankhaupt- und Reichsbankstellen und
alle mit Kasseneinrichtung versehenen Reichsbauk-
nebenstellen,

durch alle preußischen Regierimgshauptkassen, Kreis-
kassen, Oberzollkassen, Zollkassen nnd hauptamtlich
verwalteten Forstkassen,

durch diejenigen Oberpostkassen, an deren Sitz sich keine
Reichsbankanstalt befindet, «

außerdem bei bestimmten außerpreußischen Kassen,
in Sachsen durch die Königlichen Bezirkssteuer-

einnahmen,
in Württemberg durch die Königlichen Kameral- 1111

11111161, {m
111 Baden durch die Mehrzahl der Großherzog- “m“

lichen Finanz- und Hauptsteuerämter, ohne
in Hessen durch die Großherzoglichen Bezirks-: Reichs-

kassen und Steuerämter, 11 .
in Sachsen--Weimar durch die Großherzoglichen anf:

Rechnungsämter, anstalt,
in Elsaß- Lothringen durch die Kaiserlichen '

Steuerkassen,  
in den übrigen Bundesftaaten durch verschiedene von ihnen

bekannt gegebene Kassen.
Formulare zu den Verzeichnissen, mit welchen die zur

Abhebung der neuen Zinsscheinreihe berechtigenden Er-
nenerungsscheine (Anweis"ungen, Talonss einzuliefern sind
werden von den vorbezeichneten Ausreichungsstellen unent-

«geltlich abgegeben.
Der Einreichung der Schnldverschreibungen bedarf es

zur Erlangung der neuen Zinsscheine nur dann, wenn die
Erneuerungsscheine abhanden gekommen sind.

Yokchøfchnldettuermaltnng.
von Biss.choffshausen

Breslau, den 2. Dezember 1911.
fickauutmudwng.

.1 Wir bringen gemäß § 13 der Hinterlegungsordnung vom
i114. März 1879 und 911.10 der Ausführungsbestimmungen
om 29. zJuli 1879 zur öffentlichen Kenntniß, daß für das

Kalenderjahr 1912 in jedem Monat vier Tage festgesetzt
«: worden sind, an welchen in den Vormittagsstunden

 iervon nur abgewiesen un
sich ist derMittwochalsHinterlegungstag angenommen-

tin-L r S b d

 

die Zahl der für jeden Monat in Aussicht genommenen
Hinterlegungstage sonst überschritten werden würde.

Cs sind hiernach für das Kalenderjahr 1912 als Hinter-
legnngstage bestimmtder

20. 31. Januar
7. 14. 21. 28. Februar
6. .13. 20. 27. März
3. 10. 20. 24. April
8. 15· 22. 29. Mai «·
5. 12. 19. s 26. Juni
3. 10. 20. 31. Juli
7. 14. 21.. 28. August
4. 11. 21. 25. September
9. 16. ‘ 23. 30. Oktober
6. 13. 223. 27. November
4. 11. 28. Dezember

331113111116 Zions-Umg.
Freiherr von Tschammer.
 

Oels, den 9. Dezember 1911..

Hebunntmachuuk
Nach dem Stempelsteuergesetz vom 26. Juni 1909 ist

die Stempelsteuer für
1 schriftliche oder mündliche Verträge über die Verpachtung

oder Vermietung im Jnlande gelegener unbeweglicher
Sachen oder ihnen gleich geachteter Rechte,

. schriftliche oder mündliche Verträge über die Verpachtung
der Jagd auf inländischen Grundstücken (Jagdpacht-
verträge und Jagdabschußverträge), :

. schriftliche oder mündliche Verträge über die Verpachtung
im Jnlande gelegener unbeweglicher Sachen zur land-
und forstwirthschaftlichen Nutzung

» in der Weise zu entrichten, daß der Verpächter oder
« Vermieter bezw. dessen Vertreter alljährlich spätestens
bis ‚11111 Ablauf des MonatscvJanuar seine sämtlichen,
während des letztvergangenen Kalenderjahres in
Geltung gewesenen Pacht- oder ‚911161611611111116, so-
weit 116111611111_61111111111111 1111D, in ein Verzeichniß ein-
tragt 1111D dieses 81eizeichniß einem zuständigen
Hauptzollamte oder Zollamte oder Stempelvertheiler
unter Zahlung des erforderlichen Stempelbetrages
einreicht.

Die Steuerpslichtigen sind berechtigt, die Versteuerung
der LZerzeichnisse schon vor Beginn des Januar zu jeder

· beliebigen anderen Zeit 1111D1111 Voraus für mehrere Kalender-
jahre vorzunehmen

Ein Pacht- oder Mietveitrag der bezeichneten Art ist _
stempelpflichtig, wenn der nach der Dauer eines ganzen Jahres —
berechnete Pacht- oder Mietzinsz zu 1 oben mehr als 360 M.
zu 2 und 3 oben mehr als 300 M beträgt Dem Pacht-
oder Mietzinse sind die in Geld vereinbartenBergütungen z
des Pächters oder 911161616 für besondere Leistungen des"
Verpächters oder Vermieters, z. für die Reinigung der
Schornsteine, D16 Müllabfuhi, die Beleuchtung der Treppen
und Flure, die Haus-reinigung, die Warmwasserversorgung
usw. bei der Versteuerung hinzuzurechnen Auch ein Pacht-
oder Mietvertrag, welcher 1111:n kürzere Zeit Cz. «B. nur auf
einen Tag, eine Woche,e1nn9)ionat) geschlossen wnrde
oder-) nur kürzere Zeit» in Geltung war, ist stempelpflichtig, »

der verabredete Pacht- oder Mietzins für den Fall,
« ·" ‘ - ' nghbsstandenhätte, mehr

 
 



  

 

      
  

nisses zu entrichtende Pacht- oder Mietzins nicht den Betrag
von, 150 M., so ist ein Stempel nicht entrichten. Wenn
in einem Vertrage bestimmt ist, daß Zas Rechtsverhältniß
unter gewissen Voraussetzungen als verlängert gelten soll,
so unterliegen die hiernach eintretenden Veränderungen

" denselben Bestimmungen
Durch Brieswechseel oder Austausch sonstiger schriftlichen

Mittheilungen zustande gekommene Verträge sind hinsichtlich
der Stempelpflicht wie förmliche schriftliche Verträge zu
behandeln.

Die Vordrucke für das Pacht- und Mietvetzeichniß
und für das Jagdpachtverzeichniß enthalten In Form von
Bemerkungen die näheren Bestimmungen über die Versteuerung
und können nebst Einlagebogen von allen Hanptzollämtern

 

 

und Zolflämtern und den Stempelverteilern unentgeltlich
bezogen werden falls die Steuerslichtigen Formulare nicht
selbst mit der Feder anlegen wollen. Die obigen Bestimmungen
gelten auch für After-Pacht- und Mietverträge mit der
Maßgabe, daß die Einreichung der betreffenden Verzeichnisse
den Afterverpächtern und Vermietern obliegt.

Durch Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über
die Stempelsteuer für Pacht- und Mietverträge wird eine
Geldstrafe verwirft, welche dem zehnfachen Betrage des
hintertogenen Stempels gleichkommt, mindestens aber dreißig
Mark beträgt.

Yiiniglitheø Yauptzollamt

 

 

Verdmgung.
Die Abbruch-, Erd-, Maurer-, Asphalt-, Zimmer-, Staker-,

Eisen-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten zum Auf- und Um-
bau der evangelischen Schule in Netsche, Kreis Sets, sollen
einschl.
Lose öffentlich

Materiallieferung, jedoch ohne Mauerziegel, in einem
vergeben werden. Entsprechend gekennzeichnete

Angebote sind bis Freitag, den 5. Januar 1912, Vormittags
11 Uhr an das unterzeichnete Hochbauamt mit Flachwerkproben
einzureichen.
bezw. Angebotsformulare zum Preise Von

Daselbst sind auch die Zeichnungen einzusehen
6Mark für das Stück

zu beziehen« Zuschlagsfrist Vier Wochen.
Das Kal. Hochbauamt Das i. Schl. 

Bekanntmachung.
Vertilgung Von Raubzeug beabsichigt die Forstve1- g

Waltung Von Kritschen in der Zeitvom 25. Dezember cr. bis Ende
« Mai 1912 Gift auszulegen.

Fallwild wird gewarnt.
Vor Aufnahme Von Eiern und

Klein- Ellgutl), den 19. Dezember 1911.

Der Amtsvorsteher.
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x Bekanntmachung.
1. site männlichen personen. welche 1892 oder früher geboren»sind, bisher aber ihrer anmac—
‚man noch nicht genügt oder eine endgültige Entscheidung nber ihr Militiirnerhaltnih nach -
nichterhalten haben. werden hiermit aufgefordert. sich in der Zeit

.. vom 15. Januar vie 1. Februar 1912
bei der mit der Yiihrnng der Yebrntiernngøktamtnrollen beauftragten Ortebehiirde zu melden.

You der aufnahm: in die Wehrntiernngs-Htatnntrallen sind diejenigen personen anei-
geschlassen, welche die dentsche Reiche-- nnd Htaatsangehiiriglreit nicht besitzen; derartige ganz
sind mir zu: Yenntnie w bringen.

2. Die Anmeldung erfolgt an demjenigen Orte, an welchem der Militärpflichtige feinen dauernden Aufenthalt hat.
. at er keinen dauernden Aufenthalt, so meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsitzes.
3. Wer innerhalb des Reichsgebiets weder einen dauernden Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz hat, meldet sich in

feinem-Geburtsort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen Orte, in welchem
die Eltern oder die Familienhäupter ihren letzten Wohnsitz hatten-

4. Hei der Znnteldnna znr Ztannnralle ist die Geburtsnrlennde darzulegen, sobald die gn-
- meldnng nicht im (Ißzlmttawrt selbst erfolgt.

.5. Find Militiirztflichtige non dein Orte, an welchem sie sich nach m. 2 zur Htanmtralle an-
xmnelden haben, eitig abwesend (auf der Reise begrissene xjandlnngddiener, ans-« Fee besind-
tiche eelente m13, soc haben ihre Eltern, Yortniindey Lehr-, Grat- oder Fabrikherren die
er ichtnng, sie zur gitanrnrrolle an nnretden.

6.- ie nmeldung zur Stammrolle ist in der vorstehend vorgeschriebenen Weise seitens der Militärpflichtigen so lange
alkjtiihrliesh zu wiederholen, bis eine endgültige Entscheidung über die Dienstpflicht durch die» Ober-Ersatzkommisfion
er o gt it. «

. Bei Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle ist der im ersten Militärpflithtfahre erhaltene
E Yosnngeischein darzulegen. _

fl'ufierbcn find etwa eingetretene Veränderungen (in Betreff des Wohnsitzes, des Gewerbes, des Standes pp.) dabei
anzuzei en. -

7. Von der Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle sind nur diejenigen Piiilitärpflichtigen befreit, welche für
- einen bestimmten Zeitraum von der Ersatzkommission ausdrücklich hiervon entbunden oder über das laufende Jahr

hinaus zurückgestellt worden sind. - _ s
8. Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur Stammrolle im Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre ihren dauernden

-.x "« Aufenthalt oder Wohnsitz nach einem«a11deren Aushebungs- oder Musterungsbezirke verlegen, haben dies behufs Be-
" richtigung der Stammrolle sowohl beim Abgang der Behörde oder Person, welche sie in die Stammrolle aufge-

nommen hat, als auch nach der Ankunft an dem Orte derjenigen Behörde, welche daselbst die Stammrolle führt,
piitestene innerhalb dreier Tage zu melden.

9. ie zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten haben sich beim Eintritt in das miliärpflichtige Alter, sofern sie
nicht bereits vorher zum aktiven Dienst eingetreten sind, bei der Ersatzkommission ihres Gestellungsortes schriftlich oder
mündlich zu melden und unter Vorlegung ihres Berechtigungsscheines ihre Zurückstellung von der Aushebung zu be-

s antragen. . ,
'10. er die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zur Berichtigung derselben unterläßt, wird mit Geld-

« »Ist-use bis 3.0 ‚ starb oder mit Hast biss- zu 3 Sagen bestraft · » .  _ .
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